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Art der Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise

Höhe baulicher Anlagen

Geschossflächenzahl

Dachform / Dachneigung

Vollgeschosse

Erläuterung der Nutzungsschablone:

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 Bau NVO)

Sonstiges Sondergebiet - Garagen und Lager
(§ 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 16 Bau NVO)

Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

Gebäudehöhe als Höchstmaß (§ 18 BauNVO)

3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

private Straßenverkehrsfläche

15. Sonstige Planzeichen

Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

SO
Garagen/Lager

GHmax

GRZ 0,6

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB kann von der frühzeitigen Unterrichtung
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Von dieser
Regelung wurde im Verfahren Gebrauch gemacht.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat am 01.06.2023 den Beschluss (Beschluss-Nr. SR XXX-XX/XXXX) zur
Aufstellung der Satzung üben den Bebauungsplanes Nr. 44 "Garagenhof Selauer Straße" 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB gefasst.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt XX. Jahrgang
Nr.XX am XX.XX.2023 erfolgt. Bei der Aufstellung wurde ortsüblich bekannt gemacht, dass der 
geänderte Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs.4 BauGB aufgestellt werden soll.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat am XX.XX.2023 den Entwurf der Satzung über den Bebauungsplans Nr. 44 
„Garagenhof Selauer Straße" beschlossen und die Begründung gebilligt sowie den Entwurf 
mit der Begründung zur Offenlage bestimmt. (Beschluss Nr. SR XXX-XX/2023).

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat die vorgebrachten Stellungnahmen am XX.XX.XXXX geprüft
(Beschluss Nr. SR XXX-XX/XXXX). Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig 
nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Der Entwurf der Satzung über den Bebauungsplans Nr. 44 „Garagenhof Selauer Straße",
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie
die Begründung, hat in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten
des Technischen Rathauses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Weiterhin 
konnte der Bebauungsplan im Internet unter www.weissenfels.de unter der Rubrik Bürgerservice
- Bekanntmachungen - Auslegungen während der Auslegungsfrist eingesehen werden. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können 
und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, am XX.XX.XXXX im Amtsblatt 
XX.Jahrgang Nr.XX bekannt gemacht worden.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom XX.XX.XXXX 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 „Garagenhof Selauer Straße", bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde am XX.XX.XXXX 
vom Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr. SR XXX-XX/XXXX). 
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 „Garagenhof Selauer Straße", bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 44 „Garagenhof Selauer Straße" sowie 
die Stelle, bei der der Bebauungsplan während der Dienststunden von jedermann auf Dauer 
eingesehen werden kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
......................... im Amtsblatt Nr. ..... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Gleichzeitig erfolgte die Bekanntmachung im Internet unter www.weissenfels.de.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und den Mägeln der Abwägung im Sinne des § 215 Abs. 1 BauGB sowie 
auf die Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§44 BauGB) im Sinne des § 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen worden. Weiterhin wurde auf 
die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) hingewiesen.

Die Satzung ist am ......................... in Kraft getreten. 
                                 
Weißenfels, den ....................

Siegel                                                                            Oberbürgermeister

LEGENDE (gemäß Planzeichenverordnung)
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